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Verfügung über die 
Umstufung der Kreisstraße K6117 Abschnitte 010 und 020 

 
Es ist beabsichtigt, mit Wirkung vom 01.07.2026 
 
die bisherige Kreisstraße K6117 beginnend mit dem Abschnitt 010 im Ortsteil Wittmannsdorf vom 
Abzweig der Landesstraße 443 (Netzknoten 3950002; Stationskilometer 0,000) bis Pretschen 
(Netzknoten 3949018; Stationskilometer 5,153) und folgend mit dem Abschnitt 020 (Stations-
kilometer 5,153/0,000) bis zum Ortsteil Gröditsch/B179 (Netzknoten 3949009; Stationskilometer 
4,316) zu einer Gemeindestraße gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes – BbgStrG – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 15], S.358), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 Absatz 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S.79), abzustufen. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die amtsfreie Gemeinde Märkische Heide.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift bei dem Landrat 
des Landkreises Dahme-Spreewald, Reutergasse 12 in 15907 Lübben (Spreewald) einzulegen. 
 
Wird der Widerspruch in elektronischer Form erhoben, ist der Widerspruch unter Verwendung einer 
qualifizierten elektronischen Signatur über das besondere elektronische Behördenpostfach des 
Landkreises Dahme-Spreewald einzulegen. 
 
Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. 
 
Lübben, den 12.05.2026 
 
In Vertretung 
 
gez. H. Zettwitz 
Erste Beigeordnete und Dezernentin III, Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft    

 

  
 

Lageplan mit Darstellung der zur Umstufung vorgesehenen Kreisstraße K6117 

Stand März 2026 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

DES LANDKREISES DAHME-SPREEWALD 

K 6117 

Landkreis Dahme – Spreewald 

Amt für Bau- und Immobilienmanagement 
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Bekanntmachung des Kommunalen Abfallentsorgungsverbandes 
“Niederlausitz” 

 
 
E I N L A D U N G 
 

Zur Sitzung der Verbandsversammlung des Kommunalen Abfallentsorgungsverbandes 
“Niederlausitz“ lade ich Sie recht herzlich am 
 

Dienstag, den 26.05.2026, 
um 18:00 Uhr in den Großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung   

des Landkreises Dahme-Spreewald,  
nach 15907 Lübben (Spreewald), Reutergasse 12 

 
mit folgender Tagesordnung ein: 
 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Anwesenheit 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
4. Bericht der Verbandsleitung 
5. Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung der 

Verbandsversammlung vom 17.03.2026 
6. Anfragen der Vertreter der Verbandsversammlung 
7. Einwohnerfragestunde 
8. Bestätigung der Tagesordnung 

 
9. Beratung und Bestätigung der Beschlussempfehlung 06/26 

Wahl der Verbandsleitung des KAEV “NL“  
 
10. Sonstiges  
 
 

 

gez. B. Kaiser 

Vorsitzender der Verbandsversammlung 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN VON  

VERBÄNDEN UND EINRICHTUNGEN 
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Ankündigung  
von beabsichtigten Maßnahmen der Gewässerunterhaltung  

durch den Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz 
 

(Körperschaft des öffentlichen Rechts) 
Verbandssitz: 03249 Sonnewalde – Finsterwalder Straße 32 a 

Telefon: 035323 637-0; Fax: 637-25; E-Mail:  
info@gwv-sonnewalde.de; Internet: www.gwv-sonnewalde.de 

 
In der Zeit vom 15. Juli 2026 bis zum 28. Februar 2027 führen der Gewässerverband Kleine 
Elster-Pulsnitz und die von uns beauftragten Unternehmen die planmäßigen 
Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern I. und II. Ordnung sowie den 
Hochwasserschutzdeichen innerhalb des Verbandsgebietes durch. In wasserwirtschaftlichen 
Bedarfsfällen (zur Sicherung des Wasserabflusses oder der Hochwasservorsorge) muss die 
Gewässerunterhaltung auch außerhalb dieser Zeit erfolgen. 
 
Gemäß der Regelung des § 41 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I, S. 2585) zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.03.2026 (BGBl. I S. 84) m.W.v. 
02.04.2026 in Verbindung mit § 84 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20]) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2025 (GVBl. I Nr. 17 S. 1) kündigen wir die 
Durchführung der Unterhaltungsarbeiten und die damit verbundene vorübergehende 
Benutzung der Anlieger- und Hinterliegergrundstücke an. Gemäß § 41 WHG und der §§ 84, 
97 und 98 BbgWG, haben die Eigentümer, Anlieger und Hinterlieger sowie 
Nutzungsberechtigten der Gewässer, Deiche und Vorländer zu dulden, dass die 
Unterhaltungspflichtigen oder deren Beauftragte die Grundstücke betreten, befahren, 
vorübergehend benutzen, Kraut und Aushub ablegen, auf den Grundstücken einebnen und 
aus ihnen bei Bedarf Bestandteile für die Unterhaltung entnehmen. Sie haben ferner zu 
dulden, dass die Uferbereiche im Interesse der Unterhaltung oder der naturnahen 
Entwicklung der Gewässer standorttypisch bepflanzt werden. 
 
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung der Grundflächeneigentümer und -nutzer, die 
Uferbereiche als Gewässerrandstreifen so zu bewirtschaften, dass die 
wasserwirtschaftlichen und ökologischen Gewässerfunktionen im Sinne des § 38 Abs. 1 
WHG nicht beeinträchtigt werden! Die Breite der Gewässerrandstreifen (Uferbereiche) 
beträgt im Außenbereich 5,0 Meter von der Böschungsoberkante landeinwärts. Zudem sind 
alle Handlungen zu unterlassen, die die Gewässerunterhaltung unmöglich machen oder 
wesentlich erschweren würden. 
 

Mit dieser Ankündigung der beabsichtigten Gewässerunterhaltungsmaßnahmen ergeht 
gleichzeitig gemäß § 41 Abs. 3 WHG für die duldungspflichtigen Personen im Sinne des § 41 
WHG die Verpflichtung, die Ufergrundstücke in einer erforderlichen Breite von 5,0 Metern ab 
Böschungsoberkannte landeinwärts so zu bewirtschaften, dass die Gewässerunterhaltung 
und die damit verbundenen Begleitarbeiten, wie z. Bsp. das Einebnen des Aushubs und 
Mähgutes, nicht beeinträchtigt werden.  

Zuwiderhandlungen schließen einen Schadenersatzanspruch nach § 41 Abs. 4 WHG in 
Verbindung mit § 254 BGB aus.  

Die Errichtung aller Anlagen (auch Zäune oder Gehölzpflanzungen) in und an Gewässern 
oder den vorgenannten Uferbereichen ist durch die untere Wasserbehörde des betreffenden 
Landkreises genehmigungspflichtig. Unabhängig davon dürfen solche Anlagen die 
Gewässerunterhaltung nicht mehr erschweren, als es den Umständen nach unvermeidbar 
ist. Zudem müssen Anlagen, die durch die technischen Maßnahmen der Gewässer- oder 
Deichunterhaltung beschädigt werden könnten (wie Grenzsteine, Rohrleitungsein- und -
ausläufe u. ä.) mit einem gut sichtbaren Pfahl, mindestens 1,50 Meter über 
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Geländeoberkante, gekennzeichnet werden. Zur Beantwortung von Fragen oder 
Abstimmungen im Zusammenhang mit der angezeigten Gewässer- und Deichunterhaltung 
wenden Sie sich bitte an den Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz, 03249 Sonnewalde, 
Finsterwalder Straße 32 a, Telefon: 035323 637-0; Fax: 035323 637-25;   
E-Mail: info@gwv-sonnewalde.de. 
 
Erforderliche Einzelabstimmungen werden von den ausführenden Unternehmen zur 
Durchführung der Unterhaltungsarbeiten mit den betreffenden Gewässeranliegern geführt. 
Die Auskunft über das betreffende Unternehmen und deren Ansprechpartner erhalten Sie 
vom Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz oder dem Ordnungsamt Ihrer Amts-, 
Gemeinde- oder Stadtverwaltung. 
 
Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen bitten wir um die 
Absicherung der notwendigen „Baufreiheit“ an den Gewässern und die Gewährleistung der 
ungehinderten Zufahrt und zeitweisen Grundstücksbenutzung durch die mit den 
Unterhaltungsmaßnahmen beauftragten Personen oder Dienstleistungsunternehmen. 
 
 
Sonnewalde, den 11. Mai 2026 

gez. Brödno 
Verbandsvorsteher 


